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Informationen zur Mietrechtsreform:
Zeitmietvertrag
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Ab dem 1. September 2001 gilt ein neues Mietrecht! Beim Thema
„Zeitmietvertrag“ müssen Sie dann Folgendes beachten:

Das neue Recht lässt grundsätzlich auch Verträge zu, die auf
bestimmte Zeit eingegangen sind. Sie enden mit dem Ablauf der ver-
einbarten Zeit, sofern sie nicht verlängert werden oder in den gesetz-
lich zulässigen Fällen außerordentlich gekündigt werden. Im Gegen-
satz zum alten Recht schränkt die Mietrechtsreform ab dem 1. Sep-
tember 2001 die Vertragsfreiheit in Bezug auf Zeitmietverträge über
Wohnraum gravierend ein.

1. Einfache Zeitmietverträge

Beim einfachen Zeitmietvertrag konnte der Mieter nach altem, bis
zum 31.08.2001 geltendem Mietrecht spätestens zwei Monate vor
seiner Beendigung durch schriftliche Erklärung die Fortsetzung des
Mietverhältnisses verlangen. Dabei konnte der Vermieter dieses Fort-
setzungsrecht dadurch ausräumen, dass er ein berechtigtes Interesse
an der Beendigung des Mietverhältnisses dartat. Machte der Mieter
dieses Fortsetzungsrecht nicht geltend, so blieb es bei der vertragli-
chen Abmachung. Danach endete das Mietverhältnis mit dem Ablauf
der Zeit, für die es eingegangen worden ist.

Ab dem 01.09.2001 können derartige einfache Zeitmietverträge nur
noch bei Wohnraummietverhältnissen abgeschlossen werden, die
nicht dem Mieterschutz unterliegen (z.B. Wohnraum, der nur zum
vorübergehenden Gebrauch vermietet ist, möblierter Wohnraum in-
nerhalb der Wohnung des Vermieters, der nicht einer Familie über-
lassen ist und schließlich Wohnraum in einem Studenten- oder Ju-
gendwohnheim). Bei allen anderen Wohnraummietverhältnissen mit
Mieterschutz ist die Möglichkeit, einfache Zeitmietverträge abzu-
schließen, dagegen ersatzlos entfallen.

Am 01.09.2001 bestehende Zeitmietverträge werden auch nach die-
sem Stichtag nach dem beschriebenen alten Recht abgewickelt.

2. Qualifizierte Zeitmietverträge

Im Unterschied zum einfachen Zeitmietvertrag ist beim qualifizierten
Zeitmietvertrag gesetzlich sichergestellt, dass er wie vereinbart zeit-
lich beendet wird.
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Der Mieter hat also keinen Bestandsschutz. Er kann dem Ende des
Mietverhältnisses weder widersprechen noch Fortsetzungsrechte
oder Räumungsschutz in Anspruch nehmen.

Diese Vertragsform wird für Wohnraummietverträge auch nach
neuem Recht beibehalten. Die bisher geltende Befristung auf 5 Jahre
wird aufgehoben. Der qualifizierte Zeitmietvertrag kann also für eine
längere Zeitdauer abgeschlossen werden. Die aus dem alten Recht
bekannten Befristungsgründe – spätere Eigennutzung durch den Ver-
mieter oder seine Familie, Abriss der Mietsache, grundlegende Mo-
dernisierung der Mietsache oder Betriebsbedarf im Hinblick auf ein
künftiges Dienstverhältnis – ändern sich nicht. Der Vermieter hat den
Mieter vier Monate vor Ablauf des Zeitmietvertrages darüber zu in-
formieren, ob seine in den Vertrag aufgenommenen Befristungsgrün-
de noch bestehen.

Ein qualifizierter Zeitmietvertrag, der am 1. September 2001 schon
bestand, richtet sich in seiner Abwicklung nach altem Recht.

3. Serviceleistung

Lassen Sie sich vor dem Abschluss eines Mietvertrags über die ver-
traglichen Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere im Hinblick auf
Zeitmietverträge bei dem für Sie örtlich zuständigen Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümerverein beraten. Denn Fehler, die bei der
Gestaltung und beim Ausfüllen eines Mietvertrags begangen werden,
werden für Sie als Vermieter meistens sehr teuer und lassen sich auch
nach Jahren, im Zweifel während der gesamten Dauer des Mietver-
hältnisses nicht mehr reparieren.

Nutzen Sie den Service unserer Organisation!


